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Zweigesängen, Einzelszenen; Theaterauffüh¬
rungen (Volksstücke, Lustspiele, Posten, Ein

und Mehrakter), Vortragsbüchern.

Spezialgeschäft für Orchestermusik und Chor¬
werke für Gesangvereine.

Große Auswahl an heiteren Gesamtspielen,

§ Verzeichnisse kostenlos und postfrei. Auswahlsendungen möglich. Z

E
Teilzahlungen werden gewährt.

^

Erstklassige Orchester-Instrumente
Fachgemäße Ausführung sämt¬
licher Reparaturen

Ausrüstung ganzer Musikkapellen
Reellste und aufmerksamste Be¬
dienung

Größte Auswahl bei mäßigen
Preisen

Preislisten und Voranschläge kostenlos

Fernruf Nr. 127

in jeder gewünschten "Ausführung sowie fachgemäße

und rascheste Reparaturen aller Instrumente

bei geprüftem Instrumentenmacher

Josef Gchestag, Lin;
Feldstraße 8 nächst dem Bahnhof

Musikkapellen! Musikvereine! Wichtig!

Nach dem Vereinsgesetz (N. G. Bl. Nr. 134, Ges. vom
15. Nov. 1867 über „Das VereinsrechL") muffen alle
Körperschaften, die eine Vereinstätigkeit entwickeln (zu diesen

gehören zweifellos die Musikkapellen, gleichgültig ob Musik¬
verein oder nur Kapelle!) nach 8 4 behördlich angemeldet
und bewilligt sein. Mustersatzungen können zu geringem
Preise beim Alpenländischen Volksverlag bezogen werden
Nach 8 5 sind 5 Exemplare der Landesregierung zur Ge¬

nehmigung vorzulegen. Die Anmeldung ist sehr wichtig, da
eine hohe Gefällsstrafe im Falle der Unterlassung der An¬

meldung zu gewärtigen wäre.
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